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t

Bericht
des

Finanz- und Budgetausschusses

über

die Vorlage der Staatsregierung (536 der Beilagen), betreffend das Gesetz
zur vorläufigen Regelung der Besoldung der Zivilstaatsbeamten, Unter¬
beamten und Diener und der Volksbeauftragten (Besoldungsübergangsgesetz).

Den Verhandlungen im Lohnkomitee für öffentliche Angestellte Rechnung tragend, hat die
Regierung mit dieser Vorlage eine Anpassung an das Gehaltsschema der Wiener Gemeindeangestellten
durchgeführt.

Eine genaue Ungleichung an dieses ist überhaupt nicht durchführbar, da die bestehende Dienst¬
pragmatik vom 25. Jänner 1914, R. G. Bl. Nr. 15, sie durch § 52 verhindert, welcher die Vor-,
rückungsfristen sestsetzt und durch das starre System der Rangsklaffen und Gruppen eine entsprechende
Einteilung ausschließt. Selbst die Beamtenschaft kann nicht wünschen, daß durch Durchbrechung dieser
Einteilung nach Vorbildungen innerhalb der bestehenden Gruppen eine vollständige Auflösung des
Bestehenden erfolgt und die bis jetzt besessenen Rechte im Rang und Vorrückung verloreu gehen; die
Beamten würden nur beunruhigt, ober nicht zufriedengestellt. Eine Anpassung mit Auflösung der Zeit¬
vorrückungsfristen kann erst bei der definitiven Besoldungsreform durchgeführt werden, die eine voll¬
ständige Umbildung des Aufbaues der Beamtenrechte bringen wird und die Einreihung der öffentlichen
Angestellten rücksichtlich der Verantwortung im Dienste, der Schwere des Dienstes, der praktischer! Dienst¬
leistung und der physischen Abnützung sestlegen muß, mit der Möglichkeit, daß auch dem untersten
Angestellten durch Ausbildung im Dienste ein Ausstieg gewährleistet wird. Durch den § 52 der Dienst-
Pragmatik vom Jahre 1914 wurde bei Anpassung der staatlichen Dienstverhältnisse an das Gehalts-
schema der Gemeindebeamten Unebenheiten eintreten, die gegenüber der Einteilung der Gemeirrdebeamten
mit gleicher Vorbildung in mancher Beziehung die Staatsbeamten schlechter stellen würden.

Aus folgenden Tabellen ist ersichtlich, in welcher Weise die Staatsbeamterr gegenüber den
Gemeindebeamten schlechter, beziehungsweise.die Gemeindebeamten gegenüber den Staatsbeamten besser
abschneiden.

Der vom Finanz- und Budgetausschuß beauftragte Subausschuß hat sich in mehrtägigen Ver¬
handlungen eingehend mit all diesen Fragen besaßt. Er hat auf Antrag des Berichterstatters Änderungen
an den 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17 vorgenommen, weiters durch Einfügung der §§ 3, 19
bis 21 alles getan, um durch Verbesserungen die größten Härten der Gesetzesvorlage zu ruilderrr.

Mit den Änderungen im 8 2 wurde der Beamtenschaft in der Hinsicht entgegengekommcn, daß
nran die Zulagen der VI. bis VIII. Rangsklaffe um je 200 K, der XI. bis IX. Rangsklaffe nur je
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S2!nmertungen 
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100 Iv erhöhte, wodurch ein Ausgleich der Härten der Zeitvorrückungsfristen des 8 52 gegenüber der
Zeitvorrückung der Gemeindeangestellten eintritt. (Mehrerfordernis jährlich zirka 16 Millionen Kronen.)

Durch Einfügung des § 3 zugunsten der Staatsbeamten ohne Rangsklasse wurde den Forderungen
der erst vor kurzem ernannten Polizei-, Gendarmerie- und Finanzbeamten Rechnung getragen, um diesen
Gruppen, die aus dem Mannschaftsstande hervorgegangen sind und schweren exekutiven Dienst leisten,
die Anerkennung für ihre Dienstleistung angedeihen zu lassen. (Mehrersordernis jährlich zirka 8 Mil¬
lionen Kronen.)

Im § 4 wurde eine deutlichere Fassung vorgenommen.
Im ß 6 wurden die Zulagen der Unterbeamten und Diener von 120 auf 200 K erhöht und

damit ein berechtigter Wunsch erfüllt. (Mehrersordernis jährlich zirka 33 Millionen Kronen.)
Im 8 7 wurden aus Antrag des Berichterstatters die Ortszuschläge, die ursprünglich mit 30, 24

und 18 Prozent vorgeschlagen waren, nach Vereinbarung mit der Regierung heran ausgedehnt, daß
auch die Orte der II. und IV. Aktivitätszulagenklasse mit 10 Prozent berücksichtigt werden. Es wurde
auch die Regierung aufgefordert, durch eine paritätische Landeskommission eine Revision vornehmen zu
lassen, die alle Orte nach ihren derzeitigen Verhältnissen neu einreihen soll.

Eine ganz eigenartige Neuerung bringt § 9, der eine „gleitende Zulage" schafft,' die die Ver-
.teummg der notwendigsten Lebensmittel, wie Mehl, Brot, Fett und Zucker dem Angestellten für die
eigene Person, seine Frau und jedes Familienmitglied einigermaßen wettmachen soll. Diese Zulage wird
alle zwei Monate neu festgesetzt und monatlich den Angestellten mit dem Gehalte ansbezahlt. Der
Berichterstatter beantragte zwar Fleisch, Kartoffeln und Kohle einzubeziehen und die Anfallstermine z«
ändern, mußte sich aber überzeugen lassen, daß infolge der verschiedenen Höhen der ausgegebene»
Mengen dieser Bedarfsgegenstände in den Ländern, eine gleichmäßige gleitende Zulage nicht bestimmt
werden kann. Der Zuschlag zu dieser gleitenden Zulage, der zuerst von der Regierung für Wien mit
15 Prozent festgesetzt wurde, beträgt nun für Wien 75, für Orte der I. und XL Aktivitätszulagenklafse
60, für Orte der III. und IV. Aktivitätszulagenklasse 45 Prozent. Mit Einführung dieser gleitende«
Zulage für die öffentlichen Bediensteten wird unser Staat der erste in der Welt sein, der diese Methode
erproben und aus den Erfahrungen gewiß wertvolle Anhaltspunkte für die definitive Besoldungßresorm
sammeln wird. (Mehrerfordernis zirka 110 Millionen Kronen jährlich.)

Im § 12 konnte die Regierung der Einführung einer Bemessungsgrundlage, für die Dient»
analog der der Staatsbeamten nicht Folge geben, da dies eine Angelegenheit der kommenden Reform
des Staatsdienstwesens sein wird.

In 8 13 wurde aus Antrag des Abgeordneten Dr. Waber, eine deutlichere Fassung vorzunehmen,
durch den Berichterstatter eine solche versaßt, welche in der Regierungsvorlage ersichtlich ist, wodurch
jeder Zweifel über die vorzunehmende Einreihung der Staatsbeamten behoben wird. Im zweiten Absatz
wurde eine Änderung vorgenomcken, die einem berechtigten Wunsche der Unterbeamten und Diener¬
entspricht, er wurde dahin geändert, daß die Dienstzeit der Unterbeamten und Diener nach Abzug einer
dreijährigen Frist, einschließlich der Militärprüsenzdienftzeit,, voll gerechnet wird. Damit wird einem
jahrzehntelangen Wunsch, dem die monarchistische Verwaltung nie entsprach, Rechnung getragen. (Mehr-
erfordernis jährlich zirka 25 Millionen Kronen.)

In ß 15 wurde sestgelegt, daß Beamte, die bereits die Bezüge einer höheren Rangsklasse erreicht
haben, in diese Rangsklasse ernannt werden. Den Zivilstaatsangestellten, welche unter das Gesetz vom
30. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 411 (Pensionsbegünstigungsgesetz) fallen, wurde die Möglichkeit offen-
gehalten, nach letzterem Gesetze behandelt zu werden, insofern es für sie günstiger ist.

Die Gesetzesvorlage wurde in zwei Hauptstücke geteilt, Im zweiten Hauptstück werden die Dienst-
bezüge der Volksbeauftragten in den §8 19, 20 und 21 festgesetzt, um eine Anpassung an die im 8 i
festgelegten Grundgehälter der Beamten vorzunehmen.

Ans der Gesetzwerdung dieser Vorlage können die öffentlichen Angestellten ersehen, daß die
Regierung trotz der schwierigen finanziellen Lage des Staates, alles ins Werk setzt, um der Notlage
der öffentlichen Angestellten nach Möglichkeit zu steuern. Daß nicht alle Hosfimngen erfüllt werde«
konnten, geschah nicht in der Absicht, dem berechtigten Wunsche nach einer Durchrechnung der Gesamt¬
dienstzeit der Staatsbeamten aus dem Wege zu gehen, ebenso wenig in der Absicht, denjenigen Beamte«,
die bereits eine solche Zulage haben, so daß sie die Bezüge der nächsthöheren Rangsklasse erreichen,
diese zu entziehen. Die Regierung hat sich verpflichtet, diese Zulagen sowie die Zulagen nach Z 12,
die in den Ruhegenuß anrechenbar sind, um den entsprechenden Betrag zu erhöhen, beziehungsweise
weiter zu belasten.

Zu einer Durchrechnung der gesamten Dienstzeit rvird bei der definitiven Besoldungsresorm von
seiten der Regierung Gelegenheit gegeben werden.
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Der Großreil der öffentlichen Angestellten, die ja nur Bruchteile dieser Gesetzesvorlage der daran
vorgenommenen Änderungen kennen, sind sich der finanziellen Tragweite des Gesetzes nicht bewußt.

Aus der folgenden Tabelle II sind die derzeitigen und die künftigen Bezüge ersichtlich.

Die Regierung wird aufgefordert, die Offizianten beiderlei Geschlechtes im Verordnungswege in
der gleichen Art zu behandeln, wie die im § 3 genannten Staatsbeamten ohne Rangsklasse; die Kanzlei-
gehiisen beiderlei Geschlechtes so zu behandeln, daß sie einen Grundgehalt von 2400 Li erhalten, der
sich nach je zwei Jahren um 200 K erhöht. Gleichzeitig sind in den Durchführungsbestimmungen die¬
jenigen Orte, die durch die Verfügung der niederösterreichischen Landesregierung in das Wohnungsgebiet
Wien fallen, so zu behandeln, wie Wien selbst.

Folgende Entschließungen wurden vom Ausschuß angenommen.

I. Entschließungsantrag des Berichterstatters Abgeordneten Zelenka:

„Die Regierung wird ausgefordert, durch paritätische Landeskommissionen die Einreihung der
Dienstorte in die Aktivitätszulagenklassen I, II, III und IV einer Revision zu mrterziehen und bert ver¬
änderten Ortsverhältnissen entsprechend eine Neueinteilung vorzunehmen."

II. Entschließungsantrag des Abgeordneten Schönsteiner:
Durch den vorliegenden Gesetzantrag wird eine Angleichung der Bezüge der Staatsangestellten an

die der Wiener Gemeindebeamten angestrebt. Die Vorrückungsfristen des Gemeindeschemas finden jedoch hier
keine Berücksichtigung, da dies bei der Besoldungsreform geschehen soll. Daher stelle ich den Antrag:

„Die Regierung wird aufgefordert, mit möglichster Beschleunigung der Nationalversammlung eine
definitive Besoldungsreform vorzulegen."

III. Entschließungsantrag des Abgeordneten Schönsteiner:

Um den berechtigten Wünschen der Staatspensionisten nach materieller Besserstellung zn entsprechen,
wolle die Nationalversammlung beschließen:

„Die Regierung wird aufgefordert, der'Nationalversammlung ohne Verzug den wiederholt in
Aussicht gestellten Gesetzentwurf zur Regelung aller Pensionistenkategorieu zur Beschlußfassung vor-
znlegen." ' . ' ,

IV. Resolutionsantrag des Abgeordneten M. Pauly:

„Die Regierung wird aufgefordert, falls die Landesregierungen an sie herantreten, sich mit ihnen
ins Einvernehmen zu setzen, aus welche Weise den Lehrern die Begünstigungen des Besoldnngsüber-
gangsgesetz.es zugewendet werden könnten."

Diese Entschließungen wurden von allen Mitgliedern der anwesenden Parteien einstimmig
angenommen.

Der Finanz- und Budgetausschnß stellt daher den Antrag:

„Die Nationalversammlung wolle dem angeschlossenen Gesetzentwurf samt beit vom Ausschüsse
beschlossenen Änderungen die Zustimmung erteilen und die beigedruckten Entschließungen annehmen."

Wien, 17. Dezember 1919.

Dr. Richard Weiskirchner,
Obmann.

Franz Zelenka,
Berichterstatter.

#

580 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Ausschussbericht (gescanntes Original) 7 von 23

www.parlament.gv.at



580 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

«Labelle ».

Jahresbezüge der ledigen Staatsangestellten in Wien.

verringern.
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I

580 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Jahresbezüge der verheirateten Staatsangestellten ohne Kinder
in Wien.

*) Teuerungszulage, einmaliger Zuschuß und Übergangsbeitrag (ohne dir nur für die Monate Oktober
und Dezember 1919 gewährten außerordentlichen Geldzubnßen).

Würden diese außerordentlichen Geldzubußen als ständige Jahresbezüge anzusehen und irr die derzeitigen
Bezüge einzubeziehen sein, so würde sich der künftige Mehrbezug um jährlich 1920 K verringern.
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10 580 der Beilagen. - Konstituierende Nationalversammlung.

IahresbeMe der verheirateten Staats-

Rangsklasse

K v u e n
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580 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

angestellten mit Kinder in Wien.

* j
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580 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

■/
/1

Vorlage der Staatsregierüug:

Gesetz
vom

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

I. Abschnitt.

Bestimmungen für Zivilstaatsbeamte mit Aus¬
nahme der Staatslehrpersoncn.

8 i.
Grundgehalt.

Die aktiven Staatsbeamten der II. bis
X!. Rangsklasse—erhalten an Stelle des bisherigen
Gehaltes samt Aktivitätszulage (Funktionszulage)
einen Grundgehalt in nachstehenden Beträgen:

rn

Anträge des' Ansschusses:

Gesetz
vom

vorläufigen Regelung der Besoldung der vorläufigen Regelung der Besoldung der
Zivilstaatsbeamte, Unterbeamten und Zivilstaatsbeamten, Unterbeamten und

Diener. (Besoldungsübergangsgesetz.) Diener und der Volksbeauftragten.
( Besoldungsübergangsgesetz ) 

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

I. Hauptstück.

Besoldung der Zivilstaatsbeamten, Unter-

beamten und Dieners

I. Abschnitt.

Bestimmungen für Zivilstaatsbeamte mit Aus¬
nahme der Staatslehre ersonen.

§ 1.
Grundgehalt.

Die aktiven Staatsbeamten der i. bis
Xl. Rangsklasse erhalten an Stelle des bisherigen
Gehaltes samt Aktivitätszulage (Funktionszulage)
einen Grundgehalt in nachstehenden Beträgen:
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14 580 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Vorlage der Staatsregrepung:

8 2.

Vorrückung innerhalb der Rangsklassen.

(i) Die im § i dieses Gesetzes bestimmten Grund¬
gehalte erhöhen sich
. >

a) nach je 4 Jahren:

in der JII., IY. und V. Rangsklasse um
2000 K;

b) nach je 3 Jahren:

in der VI. Rangsklasse um 800 Li,
in der VII. Rangsklasse um 600 K,
in der VIII. Rangsklasse um 400 X;

c) nach je 2 Jahren:
in der IX., X. und XI. Rangsklasse um

200 X-

' Anträge des Ausschusses:

8 2.

Vorrückung innerhalb der Rangsklassen.

; (i) Tie tut § 1 dieses Gesetzes bestimmten Grund-
' geholte erhöhen sich

a) nach je 4 Jahren:

in der Ul., IY. und Y.. Rangsklasse trat
2000 Iv * j

b) uad) je 3 Jahren:
in der YI. Rangsklasse um 1000 X,
in der VII. Rangsklasse um 800 K
in der YIII. Rangsklasse um 600 £,

e) nach, je 2 Jahren:

in der IX., X. und XI. Rangsklasse trat
300 X.

,2) Durch diese Erhöhungen darf der im § 1 an Durch diese Erhöhungen darf der im Z 1
für die nächsthöhere Rangsklasse festgesetzte Grund- für die nächsthöhere Rangsklasse festgesetzte Grund¬
gehalt nicht überschritten werden. gehalt nicht überschritten werden.

Staatsbeamte ohne Rangsklasse.

Staatsbeamte ohne Rangsklasse erhalten
einen Grundgehalt von 3600 K, Dieser Grund¬
gehalt erhöht sich nach je 2 Jahren um 200 K.

8 4.

Zeitbesörd erung. Zeitbeförderu ng.

(1) An Stelle der in der Dieustpragtnatik vor¬
gesehenen Zeitvorrückung tritt die Zeitbeförderung.
Die Staatsbeamten sind daher innerhalb der Zeit- j
vorrückungsgrnppe, ztt der sie gesetzlich gehören, beim:
Zntreffen Jber in der Dienstpragmatik für die Zeit-
vorrücknng festgesetzten Voraussetzungen nach Ablauf
der Fristen des § 52 der Dienstpragmatik in die
nächsthöhere Rangsklasse ztt befördern.

(2) Die Zeitbeförderung der Richteramtsanwärterj
(Auskultanten, Rechtspraktikanten) in die IX. Rangs- j
klaffe ist ausgeschlossen. Für die Zeitbeförderung!
der Richter in die YIII. und VII. Rangsklasse i
bleiben die Fristen des Artikels I, lit. b der Dienst-1
Pragmatik unberührt. ' I

(1) An Stelle der in der Dienstpragmatik vor-
gesehenen Zeitvorrückung tritt die Zeitbeförderung.
Die Staatsbeamten sind daher innerhalb der Zeit-
vorrückungsgrnppe, zu der sie gesetzlich gehören, beim
Zutreffen der in der Dienstpragmatik für die Zeit¬
vorrückung festgesetzten Voraussetzungen j | zu
befördern.

(2) Die Zeitbeförderung der Richteramtsanwärter
(Ansknltanten, Rechtspraktikanten » in die IX. Rangs-
klasse ist ausgeschlossen. Für bir Zeitbeförderung
der Richter in die VIII. und VII. Rangsklasse
bleiben die Fristen des Artikels I, lit. b der Dienst¬
pragmatik unberührt.

8 4. 8 >

Adjuten. Adjuten.

, ii) Die aktiven Praktikanten der in Z 52 der Dienst- i ci> Die aktiven Praktikanten der in tz 52 der Dienst-
Pragmatik unter A und II bezeichneten Beamten- i pragntatik unter A und II bezeichneten Beantten-
gruppen erhalten ein Adjutum von jährlich 3000 X, j gruppen erhalten ein Adjutum von jährlich 3000 X,
die Praktikanten der übrigen Gruppen ein solches - die Praktikanten^ der übrigen Gruppen ein solches
von jährlich 2400 K. , von jährlich 2400 X.
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Borlage der Staatsregierang:

(2) Eine Erhöhung des Adjutums während der

Anträge des Ausschusses:

Dienstzeit als Praktikant tritt nicht ein.

(ö) Rechtspraktikantcn und Auskultanten erhalten
nach Ausnahme in den richterlichen Vorbereitungs¬
dienst ein Adjutum von jährlich- 3000 Li. Unter der
Voraussetzung der erfolgreichen Ablegung der Rlchter-
amtsprüfung erhalten sie bei zufriedenstellender Ver¬
wendung nach dreijährigem Vorbereitungsdienste den
Grundgehalt eines Staatsbeamten der X. Rangsklasse
als Adjutum. Im übrigen bleiben die Bestimmungen
des Artikels I, Lit. e) und d), der Dienstpragmatik,
insoweit sie nicht durch die folgenden Bestimmungen
dieses Gesetzes ai geändert werden, unberührt.

II. Abschnitt.

Besmulmmffm für Unterbeamte und Diener.

Grundgehalt und dessen Erhöhung."

, (i) Der Grundgehalt der aktiven Unterdeamten
beträgt jährlich 3000 X, jener der Diener 2400 K.

(2) Dieser Grundgehalt erhöht sich nach je
2 Jahren um 120 X.

111. Abschnitt.

Gemeinsame Bestimmungen.

8 6,

Ortszus chlag.

ä) Zur Erleichterung der Lebensführung erhalten
Zivilstaatsangestellte, die ihren Amtssitz in Wien
haben (Bezugsklasse I), vom Grundgehalte einschließ¬
lich der Erhöhungen (§ 2) einen Zuschlag von 30 vom
Hundert; jene, die ihren Anttssitz in einem bisher
in die I. oder II. Aktivitätszulagenklasse e-ngereihten
Ort haben (Bezugsklasse II), erhalten vorn Grund¬
gehalt einschließlich der Erhöhungen einen Zuschlag
von 15 vom Hundert.

(2) Durch Vollzugsanweisuttg können auch einzelne
bisher in die III. oder IV. Aktivitätszulagenklasse
eingereihte Orte in die Bezugsklasse II eingereiht
werden, wenn die örtlichen Preisverhältnisse es
rechtfertigen. \

(2) Eine Erhöhung des, Adjutums während der
Dienstzeit als Praktikant tritt nicht ein.

(3) Rechtspraktikanten und Auskultanten erhalten
nach Ausnahme in den richterlichen Vorbereitungs¬
dienst ciiV Adjutum von jährlich 3000 X. Unter der
Voraussetzung der erfolgreichen Ablegung dßr Richter-
amtsprüfung erhalten sie bei zufriedenstellender Ver¬
wendung nach dreijährigem Vorbereitungsdienste den
Grundgehalt eines Staatsbeamten der X. Rangsklasse
als Adjutum. Im übrigen bleiben die Bestimmungen
des Artikels I, lit. c) und (1) der Dienstpragmatik,
insoweit sie nicht durch die folgenden Bestimmungen
dieses Gesetzes abgeändert werden, unberührt.

II. Abschnitt.

Bestimmungen für Untcrbcamlc und Diener.

§ 6.

. Grundgehalt und dessen Erhöhung.

(1) Der Grundgehalt der aktiven Unterbeamten
beträgt jährlich 3000 X, jener der Diener 2400 X.

(2) .Dieser Grundgehalt erhöht sich nach je
2 Jahren uni 200 X.

Ui. Abschnitt.

" Gemeinsame Bestimmungen.

Ortszuschlag.

(1) Zur Erleichterung der Lebensführung erhalten
Zivilstaatsangestellte, die ihren Amtssitz in Wien
haben (Bezugsklasse I), vom Grundgehalte ein¬
schließlich der Erhöhungen (§ 2) einen Zuschlag
von 30 vom Hundert; jene, die ihren Amtssitz in
einem bisher in die I. oder II. Aktivitätszulagen¬
klasse eingereihten Ort haben (Bezugsklasse II), er¬
halten vom Grundgehalt einschließlichder Erhöhungen
einen Zuschlag von 20 vom Hundert, jene, die
ihren Amtssitz in einem bisher in die III. oder
IV. Aktiv itätsznlagenklaffe eingereihten Orte haben
(Vezugsklasse TU), erhalten vom Grundgehalt
einschließlich der Erhöhungen einen Zuschlag von
10 vom Hundert.

(2) Durch Vollzugsanweisuug können auch einzelne,
bisher in die III. oder IV. Aktivitätszulagenklasse
eingereihte Orte in die Bezugsklasse II «ungerecht ■
werden, wenn die örtlichen Preisverhältnisse es
rechtfertigen.
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Vorlage der Staatsregimrng:

x -

^ § 7-

Teuerungszulagen. . -

il) Alle Zivilstaatsangestellten, aus die die Ab¬
schnitte I und II dieses Gesetzes Anwendung finden,
erhalten eine zur Ruhegenußbemessung nicht an¬
rechenbare, abbaufähige Teuerungszulage von jähr¬
lich 2400 K.

(2) Zu dieser Teuerungszulage erhalten die Zivil¬
staatsangestellten, die ihren Amtssitz in einem bisher
in die III. oder IV. Aktivitätszulagenklasse ein¬
gereihten Orte haben, einen Zuschlag von jährlich
800 K, solche die ihren Amtssitz an einem bisher
in die I. oder II. Aktivitätszulagenklasse eingereihteu
Orte haben, einen Zuschlag von jährlich 1600 K
und solche mit dem Aintssttz in Wien einen Zuschlag
von 2400 K.

(3) Überdies erhalten alle in Absatz 1 bezeichnten
Zivilstaatsangestellten für jedes Kind, das nach den
geltenden Vorschriften für einen staatlichen Ber-1
sorgungsgenuß in Betracht käme, das 21. Lebens-!
fahr noch nicht vollendet hat mtb als unversorgt j
anzusehen ist, eine zur Ruhegennßbemesfung nicht ^
anrechenbare Teuerungszulage von jährlich 1200 HO

Anträge des Ausschusses:

Der Ortszuschlag ist um jenen Mindest¬
betrag zu erhöhen, der erforderlich ist, damit der
Jahresbezug, der deui Angestellten als Grund¬
gehalt (einschließlich der Erhöhungen) und Orts-
zuschlag zukommt/ durch 12 teilbar ist.

§" 8.

Teneru ngsznlngen.

m Alle Zivilstaatsaugestellten, auf die die Ab¬
schnitte I und I! dieses Gesetzes Anwendung finden,
erhalten eine zur Ruhegenußbemefsung nicht an- <
rechenbare, abbaufähige Teuerungszulage von jährlich
2400 K.

i2) Zn dieser Teuerungszulage erhalten die Zivil-
ftaatsangestellten, die ihren Amtssitz in einem bishör
in die III. oder IV. Aktivitütszulagenklasse ein
gereihten Orte haben, einen Zuschlag von jährlich
804 K, solche, die ihren Amtssitz' an einem bisher
in die I. oder II. Aktivitätszulagenklasse eingereihten
Orte, haben, einen Zuschlag von jährlich 1608IV
und solche mit dem Amtssitz in Wien einen Zuschlag
von 2400 K.

(a) Überdies erhalten alle in Absatz I bezeichneten
Zivilstaatsangestellten für jedes Kind, das, nach den
geltenden Vorschriften für einen staatlichen Ber-
sorgungsgenuß in Betracht käme, das 21. Lebens¬
jahr noch nicht vollendet hat und als unversorgt
anzusehen ist, eine zur Ruhegenußbemessnng nicht-
anrechenbare Teuerungszulage von jährlich 1200 K,

§ 8. § 9.

Gleitende Zulage.

(i) Außer den im J 7 festgesetzten Teuerungs-1
zulagcn wird allen in si 7, Absatz 1, bezeichneten!
Zivilstaatsangestellten eine gleitende Zulage nach j
Maßgabe folgender Bestimmungen gewährt:

1. Diese Zulage ist dazu bestimmt, die sur
beu einzelnen Zivilstaatsangestellteu, seine etwaige i
Gattin und die etwa für die Teu-erungszulagen im j
Sinne des ^ 7, Absatz Z, in Betracht kommenden !
Kinder , nach der Gesamtkopfzahl entfallenden Mehr
anslagen zu decken, die sich aus den seit dem <
1. November 1919 vorgenommenen, beziehungsweise!
noch durchzuführendeu Erhöhungen der amtlich fest-,
gesetzten Preise für die vorschriftsmäßigen Ber- j
brauchsmengen von Mehl, Brot, Fett und Zucker
gegenüber den amtlichen Preisen derselben Berbrcmchs-
mengen nach dem Stande vom 31. Oktober 1919
ergeben haben, beziehungsweise jeweils ergeben werden.

2. Das Arrsmaß der gleitenden Zulage wirdI
für jeden einzelnen Zivilstaatsangestellten durch den i
nach der vorstehend bezeichneten Gegenüberstellung;

GleiteuPc Zulage.

(i) Außer den tm § 8 festgesetzten Teuerungs¬
zulagen iöirb allen in § 8, Absatz 1, bezeichneten
Zivilstaatsangestellterl eine gleitende Zulage nach
Maßgabe svlgender Bestimmungen gewährt:

1. Diese Zulage ist dazu bestimmt, die für
den einzelnen Zivilstaatsangestellteu, feine etwaige
Gattin und die etwa für die Teuerungszulagen im
Sinne des Z 8, Absatz 3, in Betracht kommenden
Kinder nach der Gesamtkopszahl entfallenden Mehr-
anslagen zu decken, die sich ans den seit dem
! . November 1919 vorgenoiumetten, beziehungsweise
noch durchzuführendeu Erhöhungen der amtlich fest¬
gesetzten Preise für die vorschriftsmäßigen Ber-
brauchsniengen von Mehl, Brot, Fett und Zucker
gegenüber den amtlichen Preisen derselben Verbrauchs¬
mengen nach dem Stande vom '31. Oktober 1919
ergeben haben, beziehungsweise jeweils ergeben werden.

2. Das Ansmaß der gleitenden Zulage wird
für jeden einzelnen Zivilstaatsangestellten durch den
nach der vorstehend bezeichneten Gegennberstelümg
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Vorlage der Staatsregierung: ! Anträge des Ausschusses:

für ihn, beziehungsweise für ihn lind die im vor-für ihn, beziehungsweise für ihn und die im vor¬
stehenden Absatz genannten Familienangehörigen sich
ergebenden Mehrbetrag und einen Zuschlag gebildet,
der für Zivilstaatsangestellte, die ihren Amtssitz in
einem bisher .in die III. oder IV,, Mtivitätszulagen-
klasse eingereihten Ort haben, mit 30 vom Hundert,
iür solche, die ihren Amtssitz in einem bisher in die
I. oder II. Aktivitätszulagenklaffe eingereihten Ort
haben, mit 40 vom Hundert und solche mit dem
Amtssitze in Wien mit 50 vom Hundert festgesetzt ist.

3. Die Auszahlung der gleitenden Zulage in
dem im Absatz 2 festgesetzten Ausmaß wird init
Ende jedes Monates aus Grund der von, Staats-
au.lt für Volksernährung dem Staatsamt für
Finanzen entsprechend rechtzeitig bekanntzugebenden
Mehrbeträge stattfinden.

(2) Im Falle einer Herabsetzung der Preise der
staatlich bewirtschafteten obangeführten Lebensmittel

^ tritt in gleicher Weise eine Verminderung der
gleitenden Zulage ein.

(3) Die auf Grund der Ermächtigung im Gesetze
vom 28. November 1919, St. G. Bl. Nr. 543,
den Zivilstaatsangestellten in, Verumltungswege für
die Monate November und Dezember 1919 schon
zugewendeten Vorschüsse auf die gleitende Zulage
gelten als eine für diese- Monate endgültig gewährte
Zuwendung.

Übernahme der Abzüge.

Die Staatsregierung wird ermächtigt, die
Verfügung zu treffen, daß die Steuern, Diensttaxen,
Quittungsstempelgebührcn und obligatorischen Pen¬
sionsbeiträge, welche von den im vorhinein fest¬
gesetzten stehenden Aktivitätsbezügen der unter dieses
Gesetz fallenden Staatsbediensteten im Abzugswege
einzuheben sind, bis ans weiteres vom Staate zur
Zahlung übernommen werden.

8 io.

Anfallstermine der Dienstbezüge.

Beförderungen und Erhöhungen des Grund¬
gehaltes finden künftig nur mit Wirksamkeit vom
1. Jänner oder 1. Juli statt.

(2) Bei Ernennungen und Beförderungen von
Richtern außerhalb der im Absatz 1 angeführten
Termine sowie'bei Neuaufnahmen von Zivilstaats-
angestellten aller Arten gilt als Anfallstag für die
Zeitbefördernng und für die Erhöhung des Grund¬
gehaltes der nächstfolgende der beiden vorbezeichneten
Termine.

stehenden Absatz genannten Familienangehörigen sich
ergebenden Mehrbetrag und einen Zuschlag gebildet,
der für Zivilstaatsangestellte, die ihren Amtssitz in
einem bisher in die III. oder IV. Aktivitätszulagen¬
klasse eingereihten Ort haben, mit 45 vom Hundert,
für solche, die ihren Anitssitz in einem bisher in die
I. oder II. Aktivitätszulagenklaffe eingereihten Ort
haben, mit 60 vom Hundert und solche mit dem
Amtssitze in Wien mit 7 5 vom Hundert festgesetzt ist.

3. Die Auszahlung der gleitenden Zulage in
dem im Absatz 2 festgesetzten Ausmaß wird mit
Ende > jedes Monates aus Grund der vom Staats-
amt für Bolksernührung dem Staatsamt für
Finanzen entsprechend rechtzeitig bekanntzugebenden
Mehrbeträge stattfinden.

(2) Im Falle einer Herabsetzung der Preise der
staatlich bewirtschafteten obangeführten Lebensmittel
tritt in gleicher Weise eine Verminderung der
gleitenden Zulage ein.

(I) Die ans Grund der Ermächtigung im Gesetze
vom 28. November 1919, St. G. Bl. Nr. 543,
den Zivilstaatsangestellten im Verwaltungswege für
die Monate November und Dezember 1919 schon
zugewendeten Vorschüsse ans die gleitende Zulage
gelten als eine für diese Monate engültig gewährte
Zuwendung.

8 10.

Übernahme der Abzüge.

Die Staatsregierung wird ermächtigt, die
Verfügung zu treffen, daß die Steuern, Diensttaxen,
-Quittungsstempelgebühren und obligatorischen Pen¬
sionsbeiträge, welche von den im vorhinein fest- '
gesetzten stehenden Aktivitätsbezügen der unter dieses
Gesetz fallenden Staatsbediensteten im Abzugswege
einzuheben sind, bis auf weiteres, vom Staate zur
Zahlung übernommen werden.

8 11.

Anfallstermine der Dienstbezüge.

(1) Beförderungen und Erhöhungen des Grund¬
gehaltes finden künftig nur mit Wirksamkeit vom
1. Jänner oder 1. Juli statt.

(2) Bei Ernennungen und Beförderungen von
Richtern außerhalb der im Absatz 1 angeführten
Termine sowie bei Neuaufnahmen von Zivilstaats¬
angestellten aller Arten gilt als Anfallstag für die ,
Zeitbefördernng und für die Erhöhung des Grund¬
gehaltes der nächstfolgende der beiden vorbezeichneten
Termine.

-
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Vorlage der Staatsregiernng: Anträge des Ausschusses:

8 11-

Ruhegenußbemessungsgrundlage und
> Pensionsbeiträge.

(1) Die zur Bemessung der einmaligen Abferti¬
gungen und der fortlaufenden Ruhegenüsse anrechen¬
baren Aktivitätsbezüge (Ruhegenußbemessimgsgrund-
lagej sind:

1. Der Grundgehalt samt den Erhöhungen,

2. jener Teil der nächsten anfallenden Er¬
höhung, der im Zeitpunkte der Versetztlng in den
Ruhestand auf die für diese Erhöhung anrechenbaren
ganzen Jahre entfällt,

3. der Ortszuschlag,

4. Zulagen, insoweit sie als für die Ruhe¬
genußbemessung anrechenbar erklärt wurden..

(2) Die Pensionsbeiträge sind mit dem im
§ 15 des Gesetzes vom 14. Mai 1896, R. G. Bl.
Nr. 74, 8 3 des Gesetzes vom 24. Mai 4906,
R. G. Bl. Nr. 105, und Artikel IV, § 2, des
Gesetzes vom 19. Februar 1907, R. G. Bl. Nr. 34,
festgesetzten Ausmaße von der jeweiligen Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage (Absatz 1) zu bemessen.

8 12.

R it h e g e it uß b e m e s s u n g s g r u n d l a g e n n d
Pensionsbeiträge.

0) Die zur Bemessung der einmaligen Abferti¬
gungen und der fortlaufenden Rnhegenüsse anrechen¬
baren Aktivitätsbezüge (Ruhegeuußbemessungsgrund-
lage) sind:

1. Der Grundgehalt samt den Erhöhungen,

2. jener Teil der nächsten anfallenden Er¬
höhung, der im Zeitpunkte der Versetzung in den
Ruhestand auf die für diese Erhöhung anrechenbaren
ganzen Jahre entfällt,

3. der Octszuschlag,

4. Zulagen, insoweit sie als für die Ruhe-
genußbenressung anrechenbar erklärt wurden.

(2) Die Pensionsbeitrüge sind nrit dem im
§ 15 des Gesetzes vom 14. Mai 1896, R. G. Bl.
Nr. 74, 8 3 des Gesetzes vorn 24. Mai 1906,
R. G. Bl.^ Nr. 106, und Artikel IV, 8 2 des
Gesetzes vom 19. Februar 1907, R. G. Bl. Nr. 34,
festgesetzten Ausmaße von der jeweiligen Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage (Absatz 1) zu bemessen.

IV. Abschnitt. IV. Abschnitt.

überga»gsbesti»lm»»ge» für die bei!» I»kraft- j Nberg»»gsbcstiun»u»gc» für die bei»,
tteten dieses Gesetzes im aktiven Dienst stehenden j treten dieses Gesetzes im aktiven Dienst stehende«

Zivilstaatsangestettten. ! Zivilstaatsangestellten.

8 12.

(i) Die in eine Rangsklasse eingereihten Staats¬
beamten erhalten zum Grundgehalt die ihrer
Rangsklasse entsprechende Erhöhung so oftmal hinzu¬
geschlagen, als die Vorrückungsfrist (8 2) in 'der
für die Vorrückung in höhere Gehaltsstufen ihrer
Rangsklasse anrechenbaren Gesamtdienstzeit enthalten
ist. Diese Gesamtdienstzeit setzt sich zusammen aus
der" mit den Bezügen der dermaligen Rangsklasse
tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit und den nach
besonderen Vorschriften angerechneten, für die Vor¬
rückung in höhere Gehaltstufen dieser Rangsklasse
«och in Betracht kommenden Zeiträumen.

<2) Unterbeamte und Diener erhalten zum Grund¬
gehalt die im Sinne des vorstehenden Absatzes
ermittelte Anzahl von Erhöhungen.

8 UV '

.(1> ®j.c Giureihmlg in das neue Geyaltsschema
erfolgt für die in Rangsklassen Eiugereihteu cut¬
sprechend ihren derzeitigen rangsklasscumäßigen
Bezügen. Hierbei sind zum Grundgehalte die der
Rangsklasse entsprechenden Erhöhungen so ostmal
hinzuznschlagen, als die Vorrückungsfrist (§ 2)
in der für die Vorrückung in höhere Gehalts¬
stufen ihrer Rangsklasse anrechenbaren Gesamt¬
dienstzeit enthalten ist. Diese Gesamtdienstzeit setzt
sich zusammen aus der mit der! Bezügen der der-
maligen Rangsklasse tatsächlich zurückgelegten Dienst¬
zeit und den nach besonderen Vorschriften angerech¬
neten, für die Vorrückung in höhere Gehaltstufen
dieser Raugsklasse noch in Betracht kommenden
Zeiträumen.

(2) Unterbeamte und Diener erhalten zum Grund¬
gehalt die unter Berücksichtigung ihrer Gesamt-
dienstzeit ermittelte Anzahl von Erhöhungen. Von
dieser Gesamtdienstzeit ist — einschließlich der
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Vorlage der Staatsregierung:

(3) Hiebei erübrigte Bruchteile der Vorrücknngs-
trist sind für den Anfall der nächsten Erhöhung
gutzurechnen.

8 13.

Neuregelung der Anfallstermine der Dienst-
öezüge.

Bei der Bestimmung des Anfallstages für
sie Erlangung höherer Bezüge ist nach folgenden
Grundsätzen vorzugehen:

a) fiele der Anfallstag nach den geltenden Be¬
stimmungen in die Zeit vom 1. Jänner bis
einschließlich 31. März oder vom 1. Juli
bis einschließlich 30. September, sv hat als
Anfallstag nach diesem Gesetze der 31. Dezember
des Vorjahres oder der 30. Juni desselben
Jahres zu gelten;

b) fiele der Ansallstag ln die Zeit vom 1. April
bis einschließlich 30. Juni oder vom 1. Oktober
bis einschließlich 31. Dezember, so hat als
Anfallstag nach diesem Gesetze der 30. Juni
oder der 31. Dezember des gleichen Jahres
zu gelten.

8 14.

Zcitbeförderung der beim Inkrafttreten
dieses Gesetzes in den Bezügen der nächst¬
höheren Rangsklasse stehenden Staats¬

beamten.

Staatsbeamte, die beim Inkrafttreten dieses
Gesetzes auf Grund des § 51 der Dienstpragmatik
die Bezüge einer höheren Rangsklasfe erreicht haben,,
sind mit. dem nächstfolgenden Ansallstage (§ 10) in
die nächsthöhere Rangsklasse zu ernennen.

8 15. s

Ergänz ungs Anlagen.

Der etwaige Ausfall an Bezüge:!, den einzelne
Zivilstaatsangestellte durch die vorstehenden Be¬
stimmungen erleiden, ist durch eine Personalzülage
auszugleichen. Diese wird nach Maßgabe erlangter
höherer Bezüge eingezvgen werden.

Y. Abschnitt.

Schlußbestimmrmgeu.

Anträge des Ausschusses:

Militärpräsensdienstzeit — ein Zeitraum von drei
Jahren abzurechnen.

(3) Hiebei erübrigte Bruchteile der Vorrückungs-
srist sind für den Ansall der nächsten Erhöhung
gutzurechnen.

8 14.

Neuregelung der Anfallstermine der Dienst-
bezüge.

Bei der Bestimmung des Anfallstages für
die. Erlangung höherer Bezüge ist nach folgenden
Grundsätzen vorzugehen:

a) fiele der Anfallstag nach den geltenden Be-
stinlmungen in die Zeit von: 1. Jänner bis
einschließlich 31. März oder vorn 1. Juli
bis einschließlich 30. September, so hat als
Ansallstag nach diesem Gesetze der 31. Dezember
des Vorjahres oder der 30. Juni desselben
Jahres zu gelten;

b) fiele der Anfallstag in die Zeit vom 1. April
bis einschließlich 30. Juni oder vom 1. Oktober
bis einschließlich 31. Dezember, so hat als
Anfallstag nach diesem Gesetze der 30. Juni
oder der 31. Dezember des gleichen Jahres
zu gelten.

8 15.
Zeitbefördernng der beim Inkrafttreten ,
dieses Gesetzes in den Bezügen der nächst¬
höheren Rangsklasse stehenden Staats¬

beamten.

Staatsbeamte, die beim Inkrafttreten dieses
Gesetzes auf Grund des 8 51 der Dienstpragmatik
die Bezüge einer höheren Rangsklasfe erreicht haben, >
find mit dem nächstfolgenden Anfallstage (8 11)
in die ihren tatsächlichen Bezügen entsprechende
Rangsklasse zu ernennen.

8 16. '
Ergänzungszulagen.

Der etwaige Ausfall an Bezügen, den einzelne
Zivilstaatsangestellte durch die vorstehenden Be¬
stimmungen erleiden, ist durch eine Personalzülage
auszugleichen. Diese wird nach Maßgabe erlangter
höherer Bezüge eingezogen werden.

V. Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

8 16.

di Aus Zivilstaatsangestellte, die unter die Be-,
Kimmung des 8 2 des Gesetzes vom 30. Juli?

8 17.
(i) Auf aktive Zioilstaatsangestellte, die unter die

Bestimmung des 8 - des Gesetzes vom 30. Juli
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Vorlage der Staatsregierung: j Anträge des Ausschusses:

191.9, St. G. Bl. Nr. 411 (PensionsbegünsLigungs-
gesetz), fallen, findet dieses Gesetz keine Anwendung.
Ihre Bezüge werden durch die vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes in Geltung gestandenen Vorschriften
bestimmt.

<2) Auch auf die im Zeitpunkte des Inkraft¬
tretens dieses Gesetzes mit Wartegebühr beurlaubten
oder in den Ruhestand versetzten Zivilstaatsange¬
stellten ist dieses Gesetz nicht anwendbar.

1919, St. G. Bl. Nr. 411 sPenstoilsbegünstigungs-
gesetz) fallen, finden die Bestimmungen dieses
Gesetzes Anwendung, msoferne die BeftiwmnngeU
des Pensivnsbeqünstignngsgesetzes vom 30. Juli
1919, St. G. Bl. Nr. 411, nicht günstiger find.

Diese ZivilstaatssngesteüLeu find binnen drei
Monaten nach Bollendung einer zum Anspruch aus
Len vollen Rnhegcnufi gemäß § 2 des Gesetzes vom
30. Juli 1919, P. B. G., St. G. Bl. Nr. 411,
erforderlichen Dienstzeit irr den dauernden Ruhe-
stand zu versetzen; hiervon sind jene Zivilstaats
angestellten ausgenourmen, die aus zwingenden
dienstlichen Rücksichten von der Staatsregiernng bis
auf weiteres im aktiven Dienste belassen werden.

M ! j Auf die im Zeitpunkte des Inkraft¬
tretens dieses Gesetzes mit Wartegebühr beurlaubter/
oder in den Ruhestand versetzte,: Zivilstaatsange¬
stellten ist dieses Gesetz nicht anwendbar.

§ 17.

(1) In Fallen, in denen ein Beamter mit Warte¬
gebühr beurlaubt werden kann, ist statt der Be¬
urlaubung mit Wartegebühr seine Versetzung in den
zeitlichen Ruhestand zu verfügen.

(2) Die Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Jänner
1914, R. G. Bl. Nr. 15 (Dienstpragmatik), sowie
sonstige Vorschriften bleiben, soweit sie nicht durch
dieses Gesetz abgeändert werden, aufrecht.

8 18.

d) In Fällen, in denen ein Beamter mit Warte¬
gebühr beurlaubt werden kann, ist statt der Be¬
urlaubung mit Wartcgebühr seine Versetzung in den
zeitlichen Ruhestand zu verfügen.

<-2, Die Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Jänner
1914, R. G. Bl. Nr. 15 (Dienstpragmatik), sowie
sonstige Vorschriften bleiben, soweit sie nicht durch
dieses Gesetz abgeändert werden, aufrecht.

f II. Hauptstück.

Dienstbezüge der Volksbeauftragten.

§ 19.

Die im § 1, Absatz 3, des Gesetzes vom
4. April 1919, SL. G. Bl. Nr. 221, über'
die Bezüge der VolksbeauftragLen festgesetzte
Dienstzulage des Präsidenten der NaLionalver-
sammlrmg wird der Dienstzulage des SLaats-
kanzlers gleichgestellt.

§ 20.

Die im § 2, Absatz 1 und 2, des Gesetzes
vom 4. April 1919, St. G. Bl. Nr. 221, über
die Bezüge der Volksbeauftragten festgesetzte
Dienstanlagen sowie die im Absatz 3 festgesetzte
Dienstbezüge werden für die Mitglieder der
Staatsregierung derart bemessen, daß ihr Gesamt¬
bezug, abgesehen von der ihnen nach § 2 des
Gesetzes vom 28. November 1919, St. G. Bk..
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Vorlage der Staatsregierung ^ Anträge des Ausschusses:

Nr. .543, zustehenden Teuerungszulage, dem ge¬
samten Diensteinkommen eines aktiven Staats¬
beamten mit dem Amtssitze Wien gleichkommt,
und zwar für den Staatskanzler mit jenem der
I., für den Vizekanzler und die Staatssekretäre
mit jenem der II. Rangsklasse und für die
Unterstaatssekretäre mit jenem der III. Rangsklasse.

4 21.

Die im § 3 des Gesetzes vom 4. April
1919, St. G. Bl. Nr. 221, für die Landes¬
hauptmänner, deren Stellvertreter und die Landes¬
räte festgesetzten Dienstbezüge werden derart be¬
messen, daß ihr Gesamtbezug bei den Landes¬
hauptmännern dem gesamten Diensteinkommen
eines aktiven Staatsbeamten der III. Rangsklasie,

/ bei den Landeshauptmauustellverlretern dem ge¬
samten Diensteinkommen eines aktiven Staats¬
beamten der IV. Rangsklasie, bei den Laudes-
räteu dem gesamten Diensteinkommen eines
aktiven Staatsbeamten der V. Rangsklasse an
ihrem Amtssitze sileichkormut.

§ 18.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Jänner 1920
t« Wirksamkeit.

§ 19.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist die
Staatsregierung betraut.

8 22.

Dieses Gesetz' tritt mit dem 1. Jänner 1920
in Wirksamkeit.

§ 23,
v .

Mit bem Vollzüge dieses Gesetzes ist die
Staatsregierung betraut.
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Entschließungen.

T. ■

„Die Regierung wird aufgesordert, durch paritätische Landeskommissionen die Einreihung der
Dienstorte in die Aktivitätszulagenklassen I, II, III, und IV einer Revision zu unterziehen und den
veränderten Ortsverhältnissen entsprechend eine Neueinteilung vorzunehmen."

II.

„Die Regierung wird ausgefordert, mit möglichster Beschleunigung der Nationalversammlung eine
desinitive Besoldungsreform vorzulegen."

III.

„Die Regierung wird aufgesordert, die Nationalversammlung ohne Verzug den wiederholt in
Aussicht gestellten Gesetzentwurf zur Regelung aller Pensionistenkategorien zur Beschlußfassung vor¬
zulegen."

IV. "
„Die Regierung wird aufgesordert, falls die Landesregierungen an sie herantreten, sich mit ihnen

ins Einvernehmen zu setzen, auf welche Weise den Lehrern die Begünstigungen des Besoldungsüber¬
gangsgesetzes zugewendet werden könnten."

Siaatsdnrckerei. 128
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